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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Installa-
tion einer Schachttür (11) einer Aufzugsanlage, bei dem
zuerst eine ein Positionierungselement (3) und einen
Einlegerahmen (2) aufweisende Lehre (1) in eine rohe
Schachttüröffnung (RS) eingelegt wird, anschliessen-
den der Einlegerahmen (2) mit der Schachtwand ver-

bunden wird, dann das Positionierungselement (3) aus
dem Einlegerahmen (2) entfernt wird und dann die
Schachttür (11) in die vom Einlegerahmen (2) gebildete
definitive Schachttüröffnung (9) montiert wird. Dies Ver-
fahren erlaubt eine schnelle, genaue und saubere In-
stallation der Schachttüren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Instal-
lation einer Schachttür einer Aufzugsanlage und einen
Einlegerahmen zur Installation einer Schachttür einer
Aufzugsanlage.
[0002] Aus der Schrift US 3,984,952 ist eine Lehre be-
kannt, um beim Bau eines Gebäudes die Anfertigung
der Türöffnungen für die Aufzugstüren zu erleichtern.
Die Lehre wird an einer bereits innerhalb des Schachtes
installierten Türführung mit Befestigungsmitteln befe-
stigt und an der gewünschten Position positioniert. Da
die Lehre die gewünschte Türöffnungsgrösse zuzüglich
je 2,5 cm Toleranz an jeder Seite aufweist, wird die
Wand mit der Türöffnung bis zur Lehre betoniert. Nach
deren Einsatz wird die Lehre vollständig entfernt. Es
entsteht dann die Türöffnung für die später einsetzbare
Schachttür. Nachteilig an der vorgeschlagenen Lehre
ist, dass die Türführungen der Schachttüren bereits vor
dem Bau der Schachtwand installiert werden müssen.
Ausserdem ist es in diesem Baustadium äusserst
schwierig, die genaue Position der Schachttüren zu be-
stimmen. Beim Einbau des endgültigen Türrahmens
muss dieser erneut justiert werden. Nachteilig ist weiter
bei dieser bekannten Lösung die Tatsache, dass durch
die Entfernung der Lehre die Schnittstelle zwischen der
betonierten Wand und der Lehre immer noch beschä-
digt werden kann. Der Maurer oder Gipser muss dann
wieder zum Einsatz kommen und die Wand mit der Tür-
öffnung nacharbeiten, diesmal aber ohne Anwesenheit
der Lehre. Diese nachträglichen Feinarbeiten brauchen
Zeit und zusätzliche Koordination zwischen den Auf-
zugsmonteuren und den Maurern oder Gipsern. Da-
durch werden die Installationszeiten wesentlich erhöht.
Die nachträglichen Feinarbeiten können unvermeidlich
zu ungewünschten Verschmutzungen der Hauptrah-
men der Türöffnung führen, was wiederum zusätzliche
Arbeiten verursacht. Da gerade die Türschnittstelle be-
sonders kritisch für die Kosten der ganzen Aufzugsan-
lage ist, führen diese zusätzlich entstehenden Arbeiten
an der Türöffnung zu massiven höheren Kosten der In-
stallation.
[0003] Der Erfindung liegt als Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Installation einer Schachttür und einen
Einlegerahmen zur Durchführung des Verfahrens vor-
zuschlagen, welche die vorgenannten Nachteile nicht
aufweisen und eine schnelle, genauere und saubere In-
stallation der Schachttüren erlauben.
[0004] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 und des Patentanspruchs 9 gelöst.
[0005] Ein Vorteil ist darin zu sehen, dass eine milli-
metergenaue Montage des Einlegerahmens möglich
ist, in den der vorgefertigte Schachttürrahmen später
präzise eingesetzt wird. Keine Nacharbeiten an der
Wand sind nötig.
[0006] Durch die in den abhängigen Patentansprü-
chen aufgeführten Massnahmen sind vorteilhafte Wei-
terbildungen und Verbesserungen des im Anspruch 1

angegebenen Verfahrens und des im Anspruch 9 ange-
gebenen Einlegerahmens möglich.
[0007] Der Einlegerahmen kann als Referezebene für
die Betonierung dienen. Dies hat den Vorteil, dass eine
glatte, raffinierte und bessere Feinbearbeitung der de-
finitiven Schachttüröffnung möglich ist.
[0008] Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, dass die
Anschluss-Fähigkeit zwischen der Schachttür und dem
Einlegerahmen, das heisst zwischen Blech und Blech,
besser ist als bei dem herkömmlichen Anschluss Beton-
Blech. Dies wird dadurch erreicht, dass die Lehre aus
Blech sein kann.

Insgesamt hat die Erfidung ferner folgende Vorteile:

[0009] Keine Schrauben und Bolzen für die Positio-
nierung des Einlegerahmens in die rohe Schachttür-
wand sind notwendig. Dadurch wird Material und Mon-
tagezeit gespart.
[0010] Eine zeitliche Abhängigkeit zwischen der Mau-
rer/Gips-Mannschaft und der Aufzugsmonteur-Mann-
schaft wird vermieden. Die beiden Mannschaften kön-
nen unabhängig voneinander ihre Arbeiten planen und
ungestört durchführen.
[0011] Mit dem erfindungsgemässen Verfahren kann
ein höherer Vorfertigungsgrad erreicht werden.
[0012] Fast alles kann in der trockenen Phase einge-
baut werden.
[0013] Am Ende der Montage bleibt nur ein minimaler
Luftspalt zwischen Schachttürrahmen und Schachttür-
öffnung, was keine aufwendige Nacharbeit verursacht.
[0014] Alle erläuterten Merkmale sind nicht nur in der
jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in an-
deren Kombinationen oder in Alleinstellung verwend-
bar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.
[0015] Verschiedene Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den schematischen Zeichnungen darge-
stellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher er-
läutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Globaldarstellung einer Lehre in einer
rohen Schachttüröffnung gemäss der Erfindung,

Fig. 2 einen Einlegerahmen einer Lehre gemäss ei-
ner Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 3 ein Positionierungselement, das mit dem Ein-
legerahmen gemäss Figur 1 anwendbar ist,

Fig. 3a eine Seitenansicht des Positionierungsele-
mentes aus Figur 3,

Fig. 4 eine Schachttüröffnung mit einem bereits fi-
xierten Einlegerahmen gemäss Figur 1,

Fig. 5 eine teilweise Draufsicht der Schnittstelle
Schchttürrahmen-definitive Schachttüröffnung,
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Fig. 6 eine Lehre im nicht zusammengebauten Zu-
stand,

Fig. 7 die Positionierung einer Lehre in der rohen
Schachttüröffnung,

Fig. 8 eine Ausführungsform eines weiteren Befe-
stigungsmittels.

[0016] Figur 1 zeigt eine Globaldarstellung einer Leh-
re 1, die einen Einlegerahmen 2 und ein Positionie-
rungselement 3 aufweist. Der Einlegerahmen 2 wird lös-
bar mit dem Positionierungselement 3 verbunden. Da-
bei befindet sich das Positionierungselement 3 inner-
halb des Einlegerahmens 2. Die Lehre 1 wird in eine
bauseits rohe, um etliche Zentimeter breitere Schacht-
türöffnung RS eingesetzt.
[0017] Figur 2 zeigt näher den Einlegerahmen 2 der
Lehre 1, die für den präzisen Einbau einer Schachttür
11 eines Aufzugs verwendet wird. Der Einlegerahmen
2 hat eine im wesentlichen rechteckige Form und ist vor-
zugsweise aus Blech gefertigt. Der Einlegerahmen 2
kann vorzugsweise dreistückig ausgeführt werden, das
heisst er kann zwei vertikale laterale Profile 21 und ein
oberes horizontales Profil 22 aufweisen. Der Zusam-
menbau dieser Profile bildet den rechteckigen Einleger-
ahmen 2. Der Umfang des Einlegerahmens 2 entspricht
im wesentlichen der Grösse der nachträglich einzuset-
zenden Schachttür 11. Auf der Aussenseite des Einle-
gerahmens 2 sind Verankerungslaschen 4 vorhanden,
die der Verankerung des Einlegerahmens mit der Wand
des Aufzugsschachtes dienen. Die Verankerungsla-
schen 4 liegen parallel zur Umfangsoberfläche des Ein-
legerahmens 2. Im eingebauten Zustand sind die Ver-
ankerungslaschen 4 dagegen herausgebogen, um
schräg gegenüber der Umfangsoberfläche des Einle-
gerahmens 2 gestellt zu werden. Das eine Ende E1 der
Verankerungslasche 4 bleibt fix am Einlegerahmen 2
und das andere Ende E2 der Verankerungslasche 4
wird um einen Winkel α zur Vertikale vom Einlegerah-
men 2 distanziert.
[0018] Figur 3 zeigt ein Positionierungselement 3, das
zusammen mit dem Einlegerahmen 2 die Lehre 1 bildet.
Das Positionierungselement 3 weist in dieser Ausfüh-
rungsform einen linken Längsstab 5 und einen rechten
Längsstab 6 auf, die miteinander durch drei in der Höhe
im wesentlichen äquidistante Querstäbe 7 verbunden
sind. Das Positionierungsmittel 3 weist ferner Befesti-
gungsmittel 8 auf, mittels denen der Einlegerahmen 2
am Positionierungselement 3 befestigt wird. Das Posi-
tionierungselement 3 weist ferner Referenzelemente 14
auf, die mit weiteren Befestigungsmitteln 15 an den
Längsstäben 5, 6 angebracht sind.
[0019] In Figur 3a wird eine seitliche Ansicht des Po-
sitionierungselementes 3 angegeben, bei der die Refe-
renzelemente 14 deutlich ersichtlich sind. Jedes Refe-
renzelement 14 weist ein Referenzzeichen M auf, das
als Linie, Markierung oder Nut ausgebildet ist. Diese Re-

ferenzelemente 14 werden für die genaue Positionie-
rung der Lehre 1 gebraucht und sind in diesem Beispiel
schwenkbar an den Längsstäben 5, 6 angebracht. Sie
können zwar von einem Ruhezustand, wo sie im we-
sentlichen parallel zu den jeweiligen Längsstäben 5, 6
angeordnet sind, in einen Arbeitszustand gebracht wer-
den, wo sie im wesentlichen senkrecht zu den jeweiligen
Längsstäben 5, 6 angeordnet sind. Zum Beispiel ist die-
se Bewegung in Figur 3a mit P bezeichnet. Mit Hilfe ei-
ner im Schacht aufgehängten Lotschnur L oder eines
Laserstrahls wird die Lehre 1 richtig positioniert. Die Lot-
schnur L wird fluchtend mit den Referenzzeichen M der
im Arbeitszustand befindlichen Referenzelemente 14
positioniert.
[0020] Figur 4 zeigt eine Schachttür 11 in eingebau-
tem Zustand. Der Einlegerahmen 2 ist in der definitiven
Schachttüröffnung 9 eingebaut, wobei die ausgefahre-
nen Verankerungslaschen 4 in der Schachttürwand 10
einbetoniert sind. Die Schachttürwand 10 wird vom
Maurer in Richtung Schachttüröffnung mit Beton ausge-
füllt, bis die Einlegerahmen-Kante 2.1 erreicht wird (sie-
he auch Figur 5). Am Schluss wird die innere Oberfläche
O der definitiven Schachttüröffnung 9 zum Teil aus Be-
ton sein (Richtung Gang G) und zum Teil mit dem Ein-
legerahmen 2 versehen (Richtung Schacht S). Der Ein-
legerahmen ist somit von aussen kaum sichtbar. Das
heisst, wenn man vom Gang G aus genau in senkrech-
ter Richtung zur Schachttüroberfläche anschaut, ist der
Einlegerahmen 2 nicht sichtbar. Die innere Oberfläche
O der definitiven Schachttüröffnung 9 fluchtet in senk-
rechter Richtung zur Schachttüroberfläche mit der Ein-
legerahmen-Kante 2.1 (siehe auch Figur 5). Dieses De-
tail ist in Figur 4 der Einfachheit halber nur zum Teil an-
gedeutet (Detail A). Die Betonierung erfolgt vorzugswei-
se in dieser Weise über den ganzen Umfang des Einle-
gerahmens 2. Der Schachttürrahmen 12 passt in die
durch den Einlegerahmen 2 gebildete definitive
Schachttüröffnung 9. Zwischen dem Einlegerahmen 2
und dem Schachttürrahmen 12 wird nur ein geringer
Luftspalt 13 vorhanden sein, der am Ende der Installa-
tion leicht mit beispielsweise Silikon ausgefügt werden
kann.
[0021] Die Figur 6 zeigt die Lehre im noch nicht zu-
sammengebauten Zustand. Die drei Profile 21, 22 des
Einlegerahmens 2 werden am Unfang des Positionie-
rungselementes 3 angebracht.
[0022] Aus der Figur 7 ist ersichtlich, wie eine Span-
neinrichtung 16 die Lehre 1 in einer rohen Schachttür-
öffnung ausrichtet und hält. Die Spanneinrichtung 16
wird zwischen Decke D und Boden B verspannt. Mit Hil-
fe von Bügeln 17 trägt die Spanneinrichtung 16 die Leh-
re 1.
[0023] Figur 8 zeigt eine mögliche Ausführungsform
eines weiteren Begestigungsmittels 15, das mit einem
Gewinde 18 und einer Flügelmutter 19 versehen ist.
[0024] Das Verfahren zur Installation von Schachttü-
ren sieht im wesentlich folgendermassen aus:
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Um die Lehre 1 zu bilden, wird der Einlegerahmen
2 am Positionierungselement 3 befestigt (siehe Fi-
gur 6). Die Lehre 1 wir dann in die rohe Schachttür-
öffnung RS des Aufzugsschachtes S eingebaut, da-
mit der Einlegerahmen 2 an der richtigen Stelle po-
sitioniert werden kann. Die Lehre 1 wird zwischen
der Decke und dem Boden eines Stockwerkes aus-
gerichtet und mittels Spanneinrichtungen 16 einge-
spannt (siehe Figur 7). Die Lehre 1 wird somit mit
Hilfe einer Spanneinrichtung und ohne jegliche Ver-
wendung von Schrauben oder Bolzen am richtigen
Ort eingesetzt. Die Verankerungslaschen 4 des
Einlegerahmens 2 werden dann herausgezogen,
damit sie in dem Raum R zwischen dem Einleger-
ahmen 2 und der daneben stehenden rohen
Schachtüröffnungswand RS liegen. Der Maurer
wird dann den Raum R zwischen dem Einlegerah-
men 2 und der rohen Schachttüröffnungswand RS
zum Beispiel mit Beton ausfüllen. Die Veranke-
rungslaschen 4 werden damit auch einbetoniert.
Der Einlegerahmen 2 dient dem Maurer als Refe-
renzebene für die Betonierung und erleichtert ihm
die Arbeit wesentlich. Der Maurer wird die Schacht-
türöffnungswand in Richtung Schachttüröffnung mit
Beton ausfüllen, bis er die Einlegerahmen-Kante
2.1 erreicht hat. Somit wird der Einlegerahmen 2 mit
der Schachtwand fixiert. Das Positionierungsele-
ment 3 wird dann vom Einlegerahmen 2 entfernt,
damit später die vorgefertigte Schachttür 11 in die
definitive Schachttüröffnung 9 eingesteckt werden
kann. Die Schachtür 11 weist den Schachttürrah-
men 12 und vorzugsweise Türflügel 12' auf. Das
Positionierungselement 3 kann dann für weitere
Stockwerke verwendet werden. Der minimale Luft-
spalt 13 zwischen Schachttürrahmen 12 und defi-
nitiver Schachttüröffnung 9 kann, wie gesagt, pro-
blemlos mit einer Dichtmasse, zum Beispiel mit Si-
likon, ausgefugt werden.

[0025] Da der Schachttürrahmen 12 und der Einleger-
ahmen 2 aus dem gleichen Material sind, vorzugsweise
aus Blech, wird die Anschluss-Fähigkeit Türrahmen-
Einlegerahmen, also Blech-Blech besser und sauberer
als der herkömmliche Anschluss Blech-Beton. Die
nachträglichen Feinarbeiten werden wesentlich erleich-
tert und passieren alle in einer Arbeitsphase, wo das Be-
ton schon trocken ist. Dies führt zu einer sauberen In-
stallation.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Installation einer Schachttür (11) ei-
ner Aufzugsanlage, bei dem zuerst eine ein Posi-
tionierungselement (3) und einen Einlegerahmen
(2) aufweisende Lehre (1) in eine rohe Schachttür-
öffnung (RS) eingelegt wird, dann das Positionie-
rungselement (3) aus dem Einlegerahmen (2) ent-

fernt wird und dann die Schachttür (11) in die vom
Einlegerahmen (2) ausgebildete definitive Schacht-
türöffnung (9) montiert wird.

2. Verfahren nach Patentanspruch 1, bei dem die Leh-
re (1) in der rohen Schachtüröffnung (RS) in einer
vorbestimmten Position zum Schacht ausgerichtet
wird.

3. Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2, bei dem
der Einlegerahmen (2) zu seiner Verankerung zur
definitiven Schachttüröffnung (9) Verankerungsla-
schen (4) aufweist.

4. Verfahren nach Patentanspruch 3, bei dem die Ver-
ankerungslaschen (4) in den Raum (R) zwischen
dem Einlegerahmen (2) und einer Wand der rohen
Schachttüröffnung (RS) aus dem Einlegerahmen
(2) gebracht werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Paten-
tansprüche, bei dem der Raum (R) zwischen dem
Einlegerahmen (2) und einer Wand der rohen
Schachttüröffnung (RS) betoniert wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Paten-
tansprüche, bei dem der Einlegerahmen (2) als Re-
ferenzebene für die Betonierung, für die nachträg-
lichen Feinarbeiten an der Wand sowie für die In-
stallation der Schachttür (11) in der Wand der defi-
nitiven Schachttüröffnung (9) verbleibt.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Paten-
tansprüche, bei dem die Lehre (1) aus Blech gefer-
tigt wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Paten-
tansprüche, bei dem, ein Spalt (13) zwischen
Schachttürrahmen (12) und Einlegerahmen (2) mit
Silikon ausgefugt wird.

9. Einlegerahmen zur Installation einer Schachttür ei-
ner Aufzugsanlage, welcher zum Einbau mit einem
Positionierungselement (3) verbindbar ist, wobei
der Einlegerahmen (2) zur Verankerung in einer
Schachtwand Verankerungslaschen (4) aufweist.

10. Einlegerahmen nach Patentanspruch 9, wobei die
vorzugsweise gestanzten Verankerungslaschen (4)
aus dem Einlegerahmen (2) herausbiegbar sind.
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